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42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 

 

42. 
Conplan GmbH 
Vom: 14.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Der Anregung wird entsprochen. Die Grundzüge der Planung sind hier-

von nicht betroffen. Es ist nachvollziehbar, dass die bestehenden „Grün-
strukturen“ auch für das neue Baugebiet „genutzt“ werden sollen. Die 
Zweckbestimmung wird wie folgt geändert, statt „Weideland“ nunmehr 
„Weide- und Gartenland“. 

b) Auch diesen Anregungen wird entsprochen. Da nunmehr die exakten 
hochbaulich – funktionalen Planungen vorliegen, können die Festset-
zungen zur Geschossigkeit den tatsächlichen Anforderungen angepasst 
werden. Es handelt sich dabei ausnahmslos um eine Reduzierung der 
ursprünglich zulässigen Geschosszahlen. Die Grundzüge der Planung 
sind auch hiervon nicht betroffen. Im MI/3 – Gebiet wird die bisherige 
Zweigeschossigkeit als Höchstmaß auf ein Vollgeschoss reduziert. Im 
MI/1 – Gebiet nördlich des Bornkampswegs wird die bisherige Festset-
zung II – III auf zwei Vollgeschosse reduziert. Darüber hinaus wird durch 
die geringere Höhenentwicklung im nördlichen und südlichen Abschnitt 
des Bauquartiers auch eine bessere Einbindung in das Landschaftsbild 
gewährleistet. 
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43. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
b) 
 
c) 
 
 
d) 
 
 
e) 
 

 

43. 
Stadt Ahrensburg 
Verkehrsaufsicht 
Az.: II.3.1 
Vom: 17.09.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Kenntnisnahme, dass keine grundsätzlichen Bedenken erhoben werden. 
b) Kenntnisnahme, dass sich den Ergebnissen des Verkehrsgutachtens im 

Wesentlichen angeschlossen wird. 
c) Der HVV wurde im Verfahren beteiligt – hier stehen jedoch noch weitere 

Abstimmungen bzgl. zweier Bushaltestellen an. Die Thematik der zu-
künftigen Ausgestaltung des Bornkampswegs wird hierbei angespro-
chen. Diese zukünftigen Regelungen sind jedoch nicht Teil von zulässi-
gen Festsetzungen in Bebauungsplänen. 

d) Die Problematik des Knotenpunktes an der B75 Hamburger Straße / 
Bornkampsweg ist bekannt. Diese resultiert aber vorrangig aus der 
Funktion des Bornkampswegs als Gemeindeverbindungsstraße zwi-
schen Ahrensburg und Hamburg. Möglichkeiten des eventuellen Baus 
einer Lichtsignalanlage oder andere Lösungen. sind ebenfalls nicht Teil 
der Festsetzungsmöglichkeiten des Bebauungsplans Nr. 70A. 

e) Die sonstigen Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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44. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 

 

44. 
Bürger / Bürgerin B 
09.10.2008 
 

  
 
a) Der Bereich des Teiches ist z.Z. durch das so genannte U-Gebäude um-

rahmt und definiert in dieser Ausformulierung eine freie Hoffläche um 
den Teich herum. Das städtebauliche Konzept sieht folgendes vor: Ab-
bruch des U-Gebäudes, Schaffung einer quartiersbezogenen Grünfläche 
mit dem bestehenden zentralen Teich, Arrondierung des neuen Bau-
quartiers im Süden durch die Ausweisung einer gemischten Baufläche 
mit den nutzungsschwerpunkten „soziale Einrichtungen, Weiterbildung 
und Handwerk“. Diese Konzeption zeigt sowohl der Vorhabenplan (oben 
links) wie auch der Entwurf des Bebauungsplanes auf (oben rechts). 
Das neue Bauquartier mit wesentlichen Wohnanteilen sowie gemischten 
Nutzungen kann als Grundvoraussetzung erst dann baulich umgesetzt 
werden, wenn der allergrößte Teil der bestehenden Instituts-, Labor- und 
Forschungseinrichtungen sowie der Gewächshäuser entfernt wird. Dass 
der Verfasser der Stellungnahme hierzu den Planungsbeteiligten Un-
glaubwürdigkeit unterstellt, kann nicht nachvollzogen werden. Sowohl in 
der frühzeitigen Bürgerbeteiligung wie auch in den Unterlagen und  
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c) 
 
 
 
 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
 
 
 
 
 
 
g) 
 

 

Dokumenten der Entwurfsfassung wurden die Planungsziele detailliert 
dargestellt. 

b) Das dargestellte Bild ist in dieser Form nicht richtig entwickelt und erläu-
tert. Neue Wohn- und Arbeitsquartiere, wenn sie denn auch gute und 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleisten sollen, benötigen 
insbesondere interne grüne Freiflächen für Aufenthaltszwecke, als Treff-
punkt sowie als Zone für Sport, Spiel und soziale Aktivitäten. Darüber 
hinaus sind interne Freiflächen wesentliche stadträumliche und funktio-
nale Entwurfselemente um verschiedene Bereiche eines Quartiers mi-
teinander verknüpfen zu können. Die Sichtweise von zwei zukünftigen 
Bauarealen, die sowohl optisch wie auch räumlich voneinander getrennt 
sind, wird nicht geteilt. Die Bedenken werden zurückgewiesen. Die Re-
gelungen zur südlich angrenzenden privaten Grünfläche sind eindeutig 
im Bebauungsplan festgesetzt – die Zweckbestimmung lautet „Garten- 
und Weideland“. Sonstige Nutzungen sind hier nicht zulässig. Der Vor-
wurf der Entwicklung einer „ökologisch zubetonierten Parkfläche“ ist 
nicht verständlich und nachvollziehbar. Die zukünftig bebauten Bereiche 
sind sicher eindeutig größer als die bisher bebauten Bereiche des Insti-
tuts für Pflanzenzüchtung. Dies wurde durch die Darstellungen und Er-
läuterungen des Entwicklungsträgers und des beauftragten Planungsbü-
ros im Rahmen der frühzeitigen Bürgerbeteiligung und durch die vorlie-
genden Dokumente des Entwurfs auch immer wieder aufgezeigt und 
dargestellt. Die Auffassung, dass es „nahezu zu einer Verdoppelung“ der 
Bauflächen kommt, ist jedoch nicht richtig. Bauflächen umfassen letz-
tendlich alle notwenige Funktionsflächen, die in aller Regel auch versie-
gelt oder teilversiegelt sind. Der zusätzliche Versiegelungsgrad aufgrund 
der „Konversionsmaßnahme“ beträgt nach der vorliegenden Eingriffs – 
Ausgleichs – Bilanzierung 4.000 m2, dies ist ein äußerst geringer Wert, 
wenn man bedenkt, dass ca. 60 neue Wohneinheiten geschaffen wer-
den. 

c) Die angesprochene „Bauschneise“ war jahrzehntelang Betriebs- und 
Nutzfläche des „Instituts für Pflanzenzüchtung“, und nicht Teil eines „Na-
turareals Wulfsdorf“, mit diesen Aussagen und Darstellungen wird un-
terstellt, dass hier erstmalig in naturbelassene Bereiche baulich einge-
griffen wird. Dieser Sichtweise wird deutlich widersprochen, da sie in 
dieser Form nicht der Realität entspricht. Der Bereich der Institutsnut-
zung war nie Bestandteil eines Grüngürtels zwischen Hamburg und Ah-
rensburg; dieser regionale Grünzug befindet sich westlich und südlich 
der Parkanlage Wulfsdorf. 
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h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
 

 

d) Direktes Ziel bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 70A war ei-
nerseits sicherlich Baurechte für die Konversionsmaßnahme auf den 
ehemaligen Institutsflächen zu schaffen, übergeordnetes Ziel war jedoch 
die gesamte bauliche Entwicklung Wulfsdorf mit den getroffenen Fest-
setzungen zu definieren und als solche auch weitgehend räumlich abzu-
schließen. So werden weite Teile des Plangeltungsbereichs ausschließ-
lich bestandsorientiert festgesetzt, ausgenommen bei der Konversions-
maßnahme selbst und beim Demeterhof, sind keine weiteren baulichen 
Erweiterungsmöglichkeiten festgesetzt worden. Dies wurde in den kom-
munalpolitischen Diskussionen auch immer wieder betont und als stad-
tentwicklungsplanerisches Ziel definiert. 

e) Die angesprochene „Bauschneise“ war jahrzehntelang Betriebs- und 
Nutzfläche des „Instituts für Pflanzenzüchtung“, und nicht Teil eines „Na-
turareals Wulfsdorf“ oder eines Naherholungsgebiets. Mit diesen Aussa-
gen und Darstellungen wird unterstellt, dass hier erstmalig in naturbelas-
sene Bereiche baulich eingegriffen wird. Dieser Sichtweise wird deutlich 
widersprochen, da sie in dieser Form nicht der Realität entspricht. Der 
Bereich der Institutsnutzung war nie Bestandteil eines Grüngürtels zwi-
schen Hamburg und Ahrensburg; dieser regionale Grünzug befindet sich 
westlich und südlich der Parkanlage Wulfsdorf und wird gerade durch 
die Festsetzungen des Bebauungsplanes gesondert und nachhaltig ge-
schützt. 

f) Prinzipiell wird in der Stellungnahme die Auffassung vertreten, dass ab-
solut keine zusätzlichen Eingriffe auf den ehemaligen Institutsflächen 
stattfinden dürfen; dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die gegebene 
Bebauungs- und innere Erschließungsstruktur, unverändert beizubehal-
ten ist. Dieser Ansatz kann nicht nachvollzogen werden, da Instituts-, 
Forschungs- und Laborfunktionen und -aktivitäten grundsätzlich andere 
städtebauliche Strukturen bedürfen als gemischte Wohn- und Arbeits-
nutzungen. Insbesondere bedürfen die neuen Nutzungen auch quar-
tiersbezogene und wohnungsnahe Freiräume, insbesondere auch unter 
dem sozialen Aspekt von Wohngruppen – Bedürfnissen. Falls man diese 
städtebauliche Entwicklung grundsätzlich ablehnt, würden als Alternative 
langfristig über Jahrzehnte sowohl leerstehende Institutsgebäude und 
ein hohes Maß an versiegelten Flächen erhalten bleiben. Diese Option 
entspricht nicht einer wohlüberlegten und nachhaltigen Stadtentwicklung 
eines Mittelzentrums in der Nähe der Metropole Hamburg. 

g) Das Gewächshaus nördlich Bornkampswegs bleibt erhalten und wird 
aufgrund seiner Größe, Ausgestaltung und Struktur einem landwirt-
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schaftlich geprägten Gewerbe zugeführt werden, Möglichkeiten andere 
Nichtwohnnutzungen, wie soziale Einrichtungen oder Einrichtungen für 
Weiterbildung hier unterzubringen, werden aufgrund der Gebäudestruk-
tur nicht gesehen. Die Gewächshäuser südlich Bornkampsweg sind auf-
grund ihrer Größe und ihres Zustands nicht zu erhalten. 

h) Im Zuge des Aufstellungsverfahrens des Bebauungsplanes Nr. 70A 
wurden Lärmuntersuchungen durchgeführt, die durch entsprechende 
Maßnahmen (u.a. eine Lärmschutzwand bzw. –wall) die Immissionskon-
flikte löst. Die Beurteilungsgrundlage hierfür waren für weite Teile des 
Gebiets die Richtwerte für allgemeine Wohngebiete. Planungsrechtlich 
wäre dies nicht notwendig gewesen, da der gesamte Bereich als MI – 
Mischgebiet festgesetzt wurde. Insoweit wurden hier sogar höhere 
Schutzkriterien angelegt, die jedoch den besonderen Nutzungsmischun-
gen auch besser gerecht werden und nachhaltig die städtebauliche Qua-
lität gewährleisten. 

i) Die zusammengefassten Anregungen wurden bereits in den Abwä-
gungsvorschlägen zu den Punkten a) bis h) behandelt. 
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45. 

 

45. 
Hamburger Hochbahn AG 
Vom: 10.10.2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kenntnisnahme. 
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46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 
 
 
 
b) 

 

46. 
Stadt Ahrensburg, FD IV.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Die Anregungen betreffen nur den Bebauungsplan Nr. 38. 
 
 
b) Bei der Kita handelt es sich um eine Einrichtung des „Hamburger Kin-

derhafen“ (weitere Informationen unter www.hamburger-kinderhafen.de). 
Baubeginn soll nach Aussagen des Entwicklungsträgers Mitte - Ende 
2009 sein. Der „Hamburger Kinderhafen“ hat nicht die üblichen Kitazei-
ten 8-13 Uhr, sondern bietet eher außergewöhnliche Gruppenzeiten 
(nachmittags, 2 oder 3 Tage die Woche, etc.) an. Es ist an eine Größen-
ordnung von ca. 3 x 10 Plätze gedacht. In Mischgebieten sind im Übri-
gen Kindertagesstätten oder sonstige Bertreuungseinrichtungen in der 
Regel allgemein zulässig, eine exakte Nutzungsregelung zur Zulässig-
keit oder zu zulässigen Größenordnungen ist daher nicht notwendig. 

 

 


